
Ausgewählte Gebühren 

für die Auskunft aus der Kaufpreissammlung der Gutachterausschüsse im Land Brandenburg 

 
 

Veröffentlicht unter: https://gutachterausschuss.brandenburg.de 

 

Gebührengrundlage ab dem 20. Januar 2026 

Brandenburgische Gutachterausschuss-Gebührenordnung vom 30. Juli 2010, zuletzt geändert 

durch die vierte Verordnung zur Änderung der Brandenburgischen Gutachterausschuss-Ge-

bührenordnung vom 10. November 2025 (GVBl. II Nr. 81) 

 

 

 

Gebührenbeispiele für die 

Erteilung von Auskünften aus der Kaufpreissammlung  

 
  

• über ein unbebautes Grundstück  

 

- mit bis zu zwanzig mitgeteiltem Vergleichsfällen................................... 77 Euro  

- ab 21 Vergleichsfällen, je 5 € mehr je mitgeteiltem Vergleichsfall…..... 82 Euro 

 

• über ein bebautes Grundstück  

 

- mit bis zu zwanzig mitgeteiltem Vergleichsfällen................................... 93,50 Euro  

- ab 21 Vergleichsfällen, je 5 € mehr je mitgeteiltem Vergleichsfall…..... 98,50 Euro  

 

• abschließende Auskunft darüber, dass keine Vergleichsfälle vorhanden sind  

(Negativauskunft)  

 

- Negativauskunft ....................................................................................... 38,50 Euro  

 

 

 


